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Schwerpunktbildung entlang eigener Forschungs-

schwerpunkte prinzipiell legitim. Kneppers Buch 

konzentriert sich auf England bzw. die englisch-

sprachige Welt. Wo er darüber hinausgreift, tut er 

das ausschließlich auf der Basis englischsprachiger 
Texte. Das kann zu kuriosen Ergebnissen führen: 

So wird die 1951 publizierte ›Geschichte des Ver-

brechens‹ aus der Feder Gustav Radbruchs zu einer 

Pionierstudie der neueren Kulturgeschichte, ob-

wohl sie – das muss bei allen Verdiensten des 

großen Juristen gesagt werden – rassistische Pas-

sagen aufweist. Die Selbstgenügsamkeit der eng-

lischsprachigen wissenschaftlichen Welt ist oft ge-

nug beklagt worden, aber ihre Ergebnisse sind 
immer wieder betrüblich. Über die zeitliche Ver-

ortung der Darstellung legt der Autor explizit 

keinerlei Rechenschaft ab. Sie hat einen deutlichen 

Schwerpunkt im 19. und 20. Jahrhundert, greift 

auch in die Frühe Neuzeit zurück, gar nicht da-

gegen ins Mittelalter, was durchaus begründungs-

bedürftig gewesen wäre. Unter dem Strich darf 
man festhalten, dass diese Einführung die krimi-

nalitätshistorische Forschung sicher bereichert und 

auch das Potential hat, neue Studien anzuregen. 

Neben ihr gibt es aber genügend Raum für alter-

native Zugänge zum Feld, und als alleinige Infor-

mationsquelle taugt der gewählte Ansatz nur ein-

geschränkt. Auch und gerade der englischsprachi-

ge Leser wird parallel dazu nach wie vor die 

klassischen Einführungswerke eines Jim Sharpe 
oder Clive Emsley2 heranziehen.
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Die Strafrechtsgeschichte hat – mit Ausnahme 

von Geständnis und Folter – einzelne Interaktions- 

und Kommunikationsmodi des Strafverfahrens 

eher selten untersucht. Insofern schließt die Mono-

grafie von Antje Schumann eine Forschungslücke, 
da sie die historische Entwicklung von Verhör, 

Vernehmung und Befragung in Deutschland bis 

zum Strafprozessänderungsgesetz von 1964 ver-

folgt. Letzteres sowie die aktuellen strafprozess-

rechtlichen Rechtsprobleme bilden den Ausgangs-

punkt der Untersuchung, die insofern eine teleo-

logische Perspektive einnimmt, um »d[ie] Not-

wendigkeit und de[n] Wert eines Rechtsbegriffs 
der Vernehmung im Strafprozess« zu rekonstruie-

ren (2). Methodisch erfolgt dies mit einem dog-

men- und begriffsgeschichtlichen Ansatz, der sich 

auf die Analyse des Strafverfahrensrechts und der 

entsprechenden juristischen Literatur beschränkt. 

Die empirische Untersuchung bezieht Kriminal-

akten und Verhörprotokolle nicht und die ab dem 

17. Jahrhundert entstehende Praxisliteratur nur 

exemplarisch ein. Die einschlägigen Studien der 

historischen Kriminalitätsforschung und Kommu-

nikationswissenschaften zieht Schumann immer-
hin punktuell bei der theoretischen Konturierung 

des Vernehmungsbegriffs und der historischen 

Grundlegung von Untersuchungsgegenstand und 

Fragestellung heran, soweit diese »für die Erklä-

rung des jeweiligen rechtlichen Gegenstandes von 

Interesse sind« (67).

Damit gelingt zumindest eine systematische 

Bestimmung der unterschiedlichen Formen, Ak-
teure, Funktionen und Rechtspositionen, auch 

in historischer Perspektivierung: Verhör, Verneh-

mung und Befragung werden zutreffend als spezi-

fische, formale, asymmetrische Kommunikations-

formen zwischen staatlichen (juridischen, polizei-

lichen) Amtsträgern und Bürgern bzw. Verdächti-

2 J. A. Sharpe, Crime in Early Modern 
England, 1550–1750, 2nd ed., Lon-
don 2008; C. Emsley, Crime and
Society in England, 1750–1900, 
4th ed., London 2013.
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gen, Zeugen und Beschuldigten definiert, um im 

Rahmen der Strafverfolgung Sachverhalte bzw. 

Straftaten aufzuklären. Die Modi reichen von der 

informatorischen Befragung bis zur Beweiserhe-

bung im Strafprozess, sind durch formale Elemen-
te (Frage, Antwort, Protokollierung, Belehrungs-

recht, Aussagefreiheit, Schweigerecht, rechtliches 

Gehör, Folter / Zwang) gekennzeichnet und mit 

entsprechenden Funktionen (Ermittlung, Wahr-

heitsfindung, Beweiserhebung, Verteidigung) ver-

knüpft. »Doppelcharakter«, diffuse Übergänge zwi-

schen informatorischer Befragung und formeller 

Vernehmung, ambivalente Stellung der »Aus-

kunftsperson« zwischen Untersuchungsobjekt und 
Verfahrenssubjekt und das Spannungsverhältnis 

von »Rechtsstaatlichkeit« / »Verrechtlichung« und 

Sicherheit / »Verpolizeilichung« machen das Ver-

hör folglich zu einem dogmatisch schwierigen, 

rechtlich kontroversen, historisch aber auch beson-

ders interessanten Untersuchungsgegenstand.

Der rechtshistorische Teil der Arbeit (65–175) 

setzt mit der 1532 erlassenen peinlichen Halsge-
richtsordnung und dem frühneuzeitlichen Inquisi-

tionsverfahren ein und endet mit der Strafprozess-

ordnung des Deutschen Reiches von 1877. Die 

Untersuchung des Verhörs in der gemeinrechtli-

chen Epoche stützt sich auf einige Ordnungen 

(Carolina 1532, preußische Kriminalordnungen 

von 1717 und 1805) und Autoren der zeitgenössi-

schen Strafrechtswissenschaft und zeichnet ein die 

bisherige Strafrechtsgeschichte weitgehend nach-
vollziehendes Bild des Inquisitionsprozesses mit 

seiner Orientierung auf das Geständnis und die 

»peinliche Befragung«. Letztere bildet dann auch 

das entscheidende Kriterium, um eine Entwick-

lung des Verhörs vor und nach der Folter zu 

unterscheiden. Auf dieser Basis arbeitet Schumann 

die gemeinrechtlichen Positionen im Hinblick auf 

Verdacht, Verfahrenseinleitung, Indiziengewin-
nung, Zeugenbefragung und Beweisproblematik 

ausführlich heraus. Auffällig ist allerdings, dass 

Verfahrenselemente wie die bereits in der Carolina 

festgelegte Protokollierungspflicht von Geständ-

nissen und Aussagen sowie die Rateinholung bei 

Rechtsverständigen mit der daraus resultierenden 

Versendung von Akten und Verhörprotokollen an 

zentrale juridische Institutionen und Spruchkolle-

gien (die auch Verhörfragen vorgaben) zwar er-
wähnt, aber kaum intensiver diskutiert werden. 

Auch der Zweck von inquisitorischen Verhören, 

gemäß der Instruktions- und Offizialmaxime wei-

tere Täter und Straftaten zu ermitteln, wird kaum 

behandelt, obwohl sich diesbezüglich bereits im 

gemeinen Recht auftauchende und bis heute rei-

chende Rechtsfragen aufzeigen lassen.

Den im 18. Jahrhundert einsetzenden Wandel 

hin zu psychologischen Verhörmethoden einher-
gehend mit einer Verschiebung vom Körper auf 

die Seele (mit Foucault) verortet Schumann zu-

treffend in der allmählichen Abschaffung der Fol-

ter zur Erzwingung eines Geständnisses. Aller-

dings sollte nicht übersehen werden, dass spätes-

tens seit Beginn des 18. Jahrhunderts die Folter in 

der Rechtspraxis eher selten eingesetzt wurde und 

sich Verhörmethoden (summarische Befragung, 

Verzicht auf vorgegebene Frageartikel), andere 
physische Zwangsmaßnahmen und auch Verurtei-

lungen zu außerordentlichen Strafen ohne vollen 

Beweis erheblich ausdifferenzierten und damit ins-

gesamt die Bedeutung des Verhörs im Inquisitions-

verfahren veränderten. Zudem blieben bis weit 

ins 19. Jahrhundert rechtliche Zwangsmittel wie 

Aussagepflicht, Ungehorsams- und Lügenstrafen 

bestehen. Dass solche physischen Zwangsmaßnah-
men nicht unmittelbar beim Verhör angewandt 

worden wären, kann der Rezensent aufgrund ei-

gener Forschungen nicht nachvollziehen, zumal 

physische Zwangsmaßnahmen in der Kontinuität 

zur frühen Neuzeit weiterhin dazu dienten, neben 

Geständnissen und Beweisen weitereVerdächtige /

Täter und Verbrechen zu ermitteln.

Auch wenn der Rezensent den Einfluss der 

Abschaffung der Folter deutlich geringer gewich-
ten würde, gelingt Schumann eine insgesamt zu-

treffende Darstellung des Wandels desVerhörs und 

seiner Kommunikationsmodi im Hinblick auf die 

Wahrheitsfunktion, die Vorverlagerung der sum-

marischen Befragung, die Aussage- und Mitwir-

kungspflicht und die Etablierung psychologischer 

Verhör- bzw. Kommunikationstechniken anstelle 

vorformulierter Frageartikel. Empirisch arbeitet 
die Autorin den Wandel auch am Beispiel der 

pragmatisch-juridischen Anleitungsliteratur sowie 

der preußischen Criminalordnung von 1805 und 

dem Bayerischen Strafgesetzbuch von 1813 heraus. 

Als rechtliche Probleme und Reformthemen ana-

lysiert Schumann mit Bezug zur juristischen Lite-

ratur des 19. Jahrhunderts zutreffend Heimlich-

keit, Geständnis, Täuschung (»Suggestivfragen«), 

Verwertungsverbot und Beweiskraft sowie insbe-
sondere die erste summarische Befragung zur Prü-

fung eines Verdachts bzw. Aufklärung eines Sach-

verhaltes. Die diesbezüglich einsetzende Verrecht-

lichung gelangt freilich erst mit der Strafprozess-
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ordnung von 1877 zu einem (Zwischen-)Ergebnis: 

die Trennung des reformierten Strafverfahrens, 

Abschaffung der Aussage- und Wahrheitspflicht, 

Rechtsstellung des Beschuldigten mit Aussagever-

weigerung, Beweiserhebung durch richterliche 
Vernehmung bei freier Beweiswürdigung und Be-

schränkung des Vor- bzw. Ermittlungsverfahrens 

durch Polizei und Staatsanwaltschaft auf Infor-

mationsgewinnung (denen keine Beweiskraft zu-

kam). Überzeugend legt Schumann dar, dass 

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nach 1877 

in der Praxis einen wesentlichen Einfluss gewinnen 

konnten und sich neben der rechtlich normierten 

förmlichen Vernehmung die informatorische oder 
verdeckte Befragung im Vorverfahren als eigene 

Verhörmethode etablieren konnte. Da eine ent-

sprechende Reform der Strafprozessordnung schei-

terte, wurde diese »Verpolizeilichung« des Verhörs 

kaum rechtlich eingehegt und vom NS-Regime 

durch die Abschaffung der gerichtlichen Vorunter-

suchung vollendet.

Die damit verbundenen dogmatischen Proble-
me (Verfahrensgerechtigkeit, Strafzwecke, inhä-

rente Täuschung, Wahrheit, Verwertungsverbot 

usw.) diskutiert die Autorin kenntnisreich im Hin-

blick auf die Konsequenzen für den Rechtsbegriff

der Vernehmung, um letztlich auf der Basis der 

rechtshistorischen Analyse dogmatische Folgerun-

gen für das heutige Strafrecht abzuleiten. In dieser 

Hinsicht kann das Ergebnis auch durchaus über-

zeugen: Aus der historischen Auslegung ergibt sich 
die Beibehaltung des Rechtsbegriffs der förmlichen 

Vernehmung und die Unzulässigkeit der verdeck-

ten Befragung als Methode.

Aus rechtshistorischer Perspektive wäre freilich 

kritisch anzumerken, dass bereits die Praxis des 

vormodernen Inquisitionsverfahrens durch diese 

Zweiteilung von Verfahren und Verhör geprägt 

war und letzteres überwiegend durch lokale Amts-

träger auch zum Zweck der Informationsgewin-

nung durchgeführt wurde, während die »Richter« 

bzw. Juristen im Entscheidungsverfahren auf der 
Basis schriftlicher Verhörprotokolle judizierten. 

Insofern zeigt die Arbeit auch die Begrenztheit 

einer auf Normen und juristischer Literatur beru-

henden dogmatischen Untersuchung, die auf das 

geltende Strafrecht abzielt. Praxis und Funktionen 

des Verhörs in der frühneuzeitlichen Strafjustiz 

(auch über Folter und Geständniserzwingung 

hinaus) sind nicht ausreichend einbezogen, ob-

wohl diese auch mit den juristischen Diskursen 
und Normen in Wechselwirkung standen. Letztere 

lassen sich zudem kaum tiefenscharf anhand eini-

ger weniger Ordnungen und Autoren untersu-

chen. Transnationale Einflüsse, die nach der Wen-

de zum 19. Jahrhundert vor allem vom französi-

schen Modell (code d’instruction criminelle 1808) 

ausgingen und die Entwicklung von Strafprozess, 

Institutionen und Verhör im 19. Jahrhundert be-
einflussten, werden nicht diskutiert. Dies soll den 

dogmatisch-rechtshistorischen Wert der Arbeit 

nicht schmälern, die in dieser Beziehung zu durch-

aus überzeugenden Ergebnissen kommt und zu 

einer kritischen Schärfung aktueller Debatten bei-

tragen kann. Zu einer an kulturellen, kommunika-

tionswissenschaftlichen und transnationalen Per-

spektiven interessierten Rechtsgeschichte der Straf-

justiz, die Normen, Diskurse und Praxis gleich-
wertig einbezieht und nach deren Interdependen-

zen fragt, kann diese Untersuchung zu »Verhör, 

Vernehmung, Befragung« allerdings nur wenig 

beitragen.
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